
W5.JHS oOG1-343/8$)

4, Im Rahmen der Novellierung der StPO wird mit einem 
Ausbau der Verteidigerreoliie ^ereoJmei* In den für 
diese Fragen anständigen Gremien bestellt weitestgehend 
Über eins t imnmng* Einigen Forderungen der Verteidiger* 
die ©inen völligen Wegfall der Bedingungen ans tr eben* 
kann die Linie Untersuchung nicht folgen*
Ea wird mit solchen Forderungen nicht suicünftigen Straf« 
tateutwickluagen Rechnung getragen* Auch wird von der 
Linie Untersuchung die Auffassung vertreten, daß Forde
rungen der Verteidiger auch bestimmte klar fixierte 
Pflichten folgen müssen* so bei des* eigenverantwortlichen 
Gewährleistung der Sicherheit im Postverkehr*


